
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

 

§ 3 Einschränkung und Entziehung der Zulassung 

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen 

oder Tieren, hat die Fahrerlaubnisbehörde ihm das Führen zu untersagen, zu beschränken oder die 

erforderlichen Auflagen anzuordnen. Nach der Untersagung, auf öffentlichen Straßen ein Mofa zu 

führen, ist die Prüfbescheinigung nach § 5 Absatz 4 Satz 1 unverzüglich der entscheidenden Behörde 

abzuliefern oder bei Beschränkungen oder Auflagen zur Eintragung vorzulegen. Die Verpflichtung zur 

Ablieferung oder Vorlage der Prüfbescheinigung besteht auch, wenn die Entscheidung angefochten 

worden ist, die zuständige Behörde jedoch die sofortige Vollziehung ihrer Verfügung angeordnet hat. 

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass der Führer eines Fahrzeugs oder Tieres zum Führen 

ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet ist, finden die Vorschriften der §§ 11 bis 14 entsprechend 

Anwendung. 

§ 11 Eignung 

(1) Bewerber um eine Fahrerlaubnis müssen die hierfür notwendigen körperlichen und geistigen 

Anforderungen erfüllen. Die Anforderungen sind insbesondere nicht erfüllt, wenn eine Erkrankung 

oder ein Mangel nach Anlage 4 oder 5 vorliegt, wodurch die Eignung oder die bedingte Eignung zum 

Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen wird. Außerdem dürfen die Bewerber nicht erheblich 

oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstoßen haben, 

sodass dadurch die Eignung ausgeschlossen wird. Bewerber um die Fahrerlaubnis der Klasse D oder 

D1 und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung gemäß § 48 müssen auch die Gewähr dafür bieten, 

dass sie der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht werden. Der 

Bewerber hat diese durch die Vorlage eines Führungszeugnisses nach § 30 Absatz 5 Satz 1 des 

Bundeszentralregistergesetzes nachzuweisen. 

(2) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung des 

Fahrerlaubnisbewerbers begründen, kann die Fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung von 

Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von 

Beschränkungen oder Auflagen die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens durch den Bewerber 

anordnen. Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung bestehen insbesondere, wenn 

Tatsachen bekannt werden, die auf eine Erkrankung oder einen Mangel nach Anlage 4 oder 5 

hinweisen. Die Behörde bestimmt in der Anordnung auch, ob das Gutachten von einem 

1. für die Fragestellung (Absatz 6 Satz 1) zuständigen Facharzt mit verkehrsmedizinischer 

Qualifikation, 

2. Arzt des Gesundheitsamtes oder einem anderen Arzt der öffentlichen 

Verwaltung, 

3. Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der Zusatzbezeichnung 

„Betriebsmedizin“, 

4. Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Facharzt für Rechtsmedizin“ oder 

5. Arzt in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung, der die Anforderungen nach Anlage 14 
erfüllt, 



erstellt werden soll. Die Behörde kann auch mehrere solcher Anordnungen treffen. Der Facharzt 

nach Satz 3 Nummer 1 soll nicht zugleich der den Betroffenen behandelnde Arzt sein. 

(3) Die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung 

(medizinisch-psychologisches Gutachten) kann zur Klärung von Eignungszweifeln für die Zwecke nach 

Absatz 1 und 2 angeordnet werden, 

1. wenn nach Würdigung der Gutachten gemäß Absatz 2 oder Absatz 4 ein 

medizinisch-psychologisches Gutachten zusätzlich erforderlich ist, 

2. …  

3. bei erheblichen Auffälligkeiten, die im Rahmen einer Fahrerlaubnisprüfung nach § 18 

Absatz 3 mitgeteilt worden sind, 

4. bei einem erheblichen Verstoß oder wiederholten Verstößen gegen verkehrsrechtliche 

Vorschriften, 

5. bei einer erheblichen Straftat, die im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht, oder 

bei Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stehen, 

6. bei einer erheblichen Straftat, die im Zusammenhang mit der Kraftfahreignung steht, 

insbesondere wenn Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial bestehen oder 

die erhebliche Straftat unter Nutzung eines Fahrzeugs begangen wurde, 

7. bei Straftaten, die im Zusammenhang mit der Kraftfahreignung stehen, insbesondere 

wenn Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial bestehen, 

8. wenn die besondere Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen nach Absatz 1 

zu überprüfen ist oder 

9. bei der Neuerteilung der Fahrerlaubnis, wenn 

a) die Fahrerlaubnis wiederholt entzogen war oder 

b) der Entzug der Fahrerlaubnis auf einem Grund nach den Nummern 4 bis 7 beruhte. 

Unberührt bleiben medizinisch-psychologische Begutachtungen nach § 2a Absatz 4 und 5 und § 4 

Absatz 10 Satz 4 des Straßenverkehrsgesetzes sowie § 10 Absatz 2 und den §§ 13 und 14 in 

Verbindung mit den Anlagen 4 und 5 dieser Verordnung. 

(4) Die Beibringung eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für 

den Kraftfahrzeugverkehr kann zur Klärung von Eignungszweifeln für die Zwecke nach Absatz 2 

angeordnet werden, 

1. wenn nach Würdigung der Gutachten gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 ein Gutachten eines  

amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers zusätzlich erforderlich ist oder 

2. …  

 

(5) Für die Durchführung der ärztlichen und der medizinisch-psychologischen Untersuchung 

sowie für die Erstellung der entsprechenden Gutachten gelten die in der Anlage 4a genannten 

Grundsätze. 

(6) Die Fahrerlaubnisbehörde legt unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls und 

unter Beachtung der Anlagen 4 und 5 in der Anordnung zur Beibringung des Gutachtens fest, welche 

Fragen im Hinblick auf die Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu klären sind. 

Die Behörde teilt dem Betroffenen unter Darlegung der Gründe für die Zweifel an seiner Eignung und 

unter Angabe der für die Untersuchung in Betracht kommenden Stelle oder Stellen mit, dass er sich 

innerhalb einer von ihr festgelegten Frist auf seine Kosten der Untersuchung zu unterziehen und das 

Gutachten beizubringen hat; sie teilt ihm außerdem mit, dass er die zu übersendenden Unterlagen 



einsehen kann. Der Betroffene hat die Fahrerlaubnisbehörde darüber zu unterrichten, welche Stelle 

er mit der Untersuchung beauftragt hat. Die Fahrerlaubnisbehörde teilt der untersuchenden Stelle 

mit, welche Fragen im Hinblick auf die Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen zu 

klären sind und übersendet ihr die vollständigen Unterlagen, soweit sie unter Beachtung der 

gesetzlichen Verwertungsverbote verwendet werden dürfen. Die Untersuchung erfolgt auf Grund 

eines Auftrags durch den Betroffenen. 

(7) Steht die Nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde 

fest, unterbleibt die Anordnung zur Beibringung des Gutachtens. 

(8) Weigert sich der Betroffene, sich untersuchen zu lassen, oder bringt er der Fahrerlaubnisbehörde 

das von ihr geforderte Gutachten nicht fristgerecht bei, darf sie bei ihrer Entscheidung auf die 

Nichteignung des Betroffenen schließen. Der Betroffene ist hierauf bei der Anordnung nach Absatz 6 

hinzuweisen. 

(9) …  

(10) Hat der Betroffene an einem Kurs teilgenommen, um festgestellte Eignungsmängel zu 

beheben, genügt in der Regel zum Nachweis der Wiederherstellung der Eignung statt eines 

erneuten medizinisch-psychologischen Gutachtens eine Teilnahmebescheinigung, wenn 

1. der betreffende Kurs nach § 70 anerkannt ist, 

2. auf Grund eines medizinisch-psychologischen Gutachtens einer Begutachtungsstelle 

für Fahreignung die Teilnahme des Betroffenen an dieser Art von Kursen als geeignete 

Maßnahme angesehen wird, seine Eignungsmängel zu beheben,  

3. der Betroffene nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis ist und 

4. die Fahrerlaubnisbehörde der Kursteilnahme nach Nummer 2 zugestimmt hat. 

Wurde die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für 

Fahreignung nach § 4 Absatz 10 Satz 4 des Straßenverkehrsgesetzes oder nach § 11 Absatz 3 

Nummer 4 bis 7 angeordnet, findet Satz 1 keine Anwendung. 

(11) Die Teilnahmebescheinigung muss 

1. den Familiennamen und Vornamen, den Tag und Ort der Geburt und die Anschrift 

des Seminarteilnehmers, 

2. die Bezeichnung des Seminarmodells und 

3. Angaben über Umfang und Dauer des Seminars 

enthalten. Sie ist vom Seminarleiter und vom Seminarteilnehmer unter Angabe des 

Ausstellungsdatums zu unterschreiben. Die Ausstellung der Teilnahmebescheinigung ist vom 

Kursleiter zu verweigern, wenn der Teilnehmer nicht an allen Sitzungen des Kurses 

teilgenommen oder die Anfertigung von Kursaufgaben verweigert hat. 

 
§ 13 Klärung von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik 

Zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder 

über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen ordnet die Fahrerlaubnisbehörde an, dass 

1. ein ärztliches Gutachten (§ 11 Absatz 2 Satz 3) beizubringen ist, wenn Tatsachen die 

Annahme von Alkoholabhängigkeit begründen, oder 

2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn 



a) nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine Alkoholabhängigkeit, jedoch Anzeichen 

für Alkoholmissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme von 

Alkoholmissbrauch begründen, 

b) wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss begangen 

wurden, 

c) ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille 

oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder mehr geführt 

wurde, 

d) die Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a bis c genannten Gründe 

entzogen war oder 

e) sonst zu klären ist, ob Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit nicht mehr 

besteht. 

Im Falle des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b sind Zuwiderhandlungen, die ausschließlich gegen § 24c 

des Straßenverkehrsgesetzes begangen worden sind, nicht zu berücksichtigen. 

 
§ 14 Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäubungsmittel und Arzneimittel 

Zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder die Verlängerung der Fahrerlaubnis 

oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen ordnet die Fahrerlaubnisbehörde 

an, dass ein ärztliches Gutachten (§ 11 Absatz 2 Satz 3) beizubringen ist, wenn Tatsachen die 

Annahme begründen, dass  

1. Abhängigkeit von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358), das zuletzt durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 11. Mai 2011 (BGBl. I S. 821) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung oder von anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, 

2. Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes oder 

3. missbräuchliche Einnahme von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln oder anderen 

psychoaktiv wirkenden Stoffen 

vorliegt. Die Beibringung eines ärztlichen Gutachtens kann angeordnet werden, wenn der 

Betroffene Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes widerrechtlich besitzt oder 

besessen hat. Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens kann angeordnet 

werden, wenn gelegentliche Einnahme von Cannabis vorliegt und weitere Tatsachen Zweifel an der 

Eignung begründen. 

(2) Die Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens ist für die Zwecke nach Absatz 1 

anzuordnen, wenn 

1. die Fahrerlaubnis aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe durch die 

Fahrerlaubnisbehörde oder ein Gericht entzogen war, 

2. zu klären ist, ob der Betroffene noch abhängig ist oder – ohne abhängig zu sein – weiterhin 

die in Absatz 1 genannten Mittel oder Stoffe einnimmt, oder 

3. wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr nach § 24a des Straßenverkehrsgesetzes 

begangen wurden. § 13 Nummer 2 Buchstabe b bleibt unberührt. 

 

 



 
§ 20 Neuerteilung einer Fahrerlaubnis 

(1) Für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung oder nach 

vorangegangenem Verzicht gelten die Vorschriften für die Ersterteilung. § 15 findet vorbehaltlich 

des Absatzes 2 keine Anwendung. 

(2) Die Fahrerlaubnisbehörde ordnet eine Fahrerlaubnisprüfung an, wenn Tatsachen vorliegen, 

die die Annahme rechtfertigen, dass der Bewerber die nach § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz 1 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr besitzt. 

(3) Unberührt bleibt die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung nach § 11 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 9. 

(4) Die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach vorangegangener Entziehung kann frühestens sechs 

Monate vor Ablauf einer Sperre 

1. nach § 2a Absatz 5 Satz 3 oder § 4 Absatz 10 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes oder 

2. nach § 69 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 69a Absatz 1 Satz 1 oder § 69a Absatz 1 Satz 3 

in Verbindung mit Satz 1 des Strafgesetzbuches 

bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde beantragt werden. 

  

36 Besondere Aufbauseminare nach § 2b Absatz 2 Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes 

(1) Inhaber von Fahrerlaubnissen auf Probe, die wegen Zuwiderhandlungen nach § 315c Absatz 1 

Nummer 1 Buchstabe a, den §§ 316, 323a des Strafgesetzbuches oder den §§ 24a, 24c des 

Straßenverkehrsgesetzes an einem Aufbauseminar teilzunehmen haben, sind, auch wenn sie 

noch andere Verkehrszuwiderhandlungen begangen haben, einem besonderen Aufbauseminar 

zuzuweisen. 

(2) Ist die Fahrerlaubnis wegen einer innerhalb der Probezeit begangenen Zuwiderhandlung nach § 

315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, den §§ 316, 323a des Strafgesetzbuches oder den §§ 24a, 24c 

des Straßenverkehrsgesetzes entzogen worden, darf eine neue Fahrerlaubnis unbeschadet der 

übrigen Voraussetzungen nur erteilt werden, wenn der Antragsteller nachweist, dass er an einem 

besonderen Aufbauseminar teilgenommen hat. 

(3) Das besondere Aufbauseminar ist in Gruppen mit mindestens sechs und höchstens zwölf 

Teilnehmern durchzuführen. Es besteht aus einem Kurs mit einem Vorgespräch und drei Sitzungen 

von jeweils 180 Minuten Dauer in einem Zeitraum von zwei bis vier Wochen sowie der Anfertigung 

von Kursaufgaben zwischen den Sitzungen. An einem Tag darf nicht mehr als eine Sitzung stattfinden. 

(4) In den Kursen sind die Ursachen, die bei den Teilnehmern zur Anordnung der Teilnahme an einem 

Aufbauseminar geführt haben, zu diskutieren und Möglichkeiten für ihre Beseitigung zu erörtern. 

Wissenslücken der Kursteilnehmer über die Wirkung des Alkohols und anderer berauschender Mittel 

auf die Verkehrsteilnehmer sollen geschlossen und individuell angepasste Verhaltensweisen 

entwickelt und erprobt werden, um insbesondere Trinkgewohnheiten zu ändern sowie Trinken und 

Fahren künftig zuverlässig zu trennen. Durch die Entwicklung geeigneter Verhaltensmuster sollen die 

Kursteilnehmer in die Lage versetzt werden, einen Rückfall und weitere Verkehrszuwiderhandlungen 

unter Alkoholeinfluss oder dem Einfluss anderer berauschender Mittel zu vermeiden. Zusätzlich ist auf 

die Problematik der wiederholten Verkehrszuwiderhandlungen einzugehen. 



(5) Für die Durchführung von Einzelseminaren nach § 2b Absatz 1 des Straßenverkehrsgesetzes 

gelten die Absätze 3 und 4 mit der Maßgabe, dass die Gespräche in drei Sitzungen von jeweils 90 

Minuten Dauer durchzuführen sind. 

(6) Die besonderen Aufbauseminare dürfen nur von Kursleitern durchgeführt werden, die von der 

zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten oder der nach Landesrecht 

zuständigen Stelle oder von dem für die in § 26 genannten Dienstbereiche jeweils zuständigen 

Fachminister oder von ihm bestimmten Stellen anerkannt worden sind. Die amtliche Anerkennung 

als Kursleiter darf nur erteilt werden, wenn der Bewerber folgende Voraussetzungen erfüllt: 

1.  Abschluss eines Hochschulstudiums als Diplom-Psychologe oder eines gleichwertigen 

Master-Abschlusses in Psychologie, 

2. Nachweis einer verkehrspsychologischen Ausbildung an einer Universität oder 

gleichgestellten Hochschule oder bei einer Stelle, die sich mit der Begutachtung oder 

Wiederherstellung der Kraftfahreignung befasst, 

3. Kenntnisse und Erfahrungen in der Untersuchung und Begutachtung der Eignung von 

Kraftfahrern, die Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über das Führen von 

Kraftfahrzeugen unter Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln begangen 

haben, 

4. Ausbildung und Erfahrung als Kursleiter in Kursen für Kraftfahrer, die Zuwiderhandlungen 

gegen Vorschriften über das Führen von Kraftfahrzeugen unter Einfluss von Alkohol oder 

anderen berauschenden Mitteln begangen haben, 

5. Vorlage eines sachgerechten, auf wissenschaftlicher Grundlage entwickelten 

Seminarkonzepts und 

6. Nachweis geeigneter Räumlichkeiten sowie einer sachgerechten Ausstattung. 

Außerdem dürfen keine Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Kursleiters 

begründen. Die Anerkennung kann mit Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht über die 

Durchführung der Aufbauseminare sowie der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, verbunden 

werden. 

(7) Die Aufsicht obliegt den nach Absatz 6 Satz 1 für die Anerkennung zuständigen Behörden oder 

Stellen; diese können sich hierbei geeigneter Personen oder Stellen bedienen. 

 
§ 46 Entziehung, Beschränkung, Auflagen 

(1) Erweist sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, 

hat ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu entziehen. Dies gilt insbesondere, wenn 

Erkrankungen oder Mängel nach den Anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen oder erheblich oder wiederholt 

gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze verstoßen wurde und dadurch die Eignung 

zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. 

(2) Erweist sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis noch als bedingt geeignet zum Führen von 

Kraftfahrzeugen, schränkt die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis so weit wie notwendig ein 

oder ordnet die erforderlichen Auflagen an. Bei Inhabern ausländischer Fahrerlaubnisse schränkt die 

Fahrerlaubnisbehörde das Recht, von der ausländischen Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu 

machen, so weit wie notwendig ein oder ordnet die erforderlichen Auflagen an. Die Anlagen 4, 5 und 

6 sind zu berücksichtigen. 



(3) Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begründen, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum 

Führen eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet ist, finden die §§ 11 bis 14 

entsprechend Anwendung. 

(4) Die Fahrerlaubnis ist auch zu entziehen, wenn der Inhaber sich als nicht befähigt zum Führen von 

Kraftfahrzeugen erweist. Rechtfertigen Tatsachen eine solche Annahme, kann die 

Fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung der Entscheidung über die Entziehung die Beibringung eines 

Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr 

anordnen. § 11 Absatz 6 bis 8 ist entsprechend anzuwenden. 

(5) Bei einer ausländischen Fahrerlaubnis hat die Entziehung die Wirkung einer Aberkennung 

des Rechts, von der Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu machen. 

(6) Mit der Entziehung erlischt die Fahrerlaubnis. Bei einer ausländischen Fahrerlaubnis erlischt das 

Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland. 
 
 

 

Anlage 4a (zu § 11 Absatz 5) 
Grundsätze für die Durchführung der Untersuchungen und die 
Erstellung der Gutachten 
 

Grundlage für die Beurteilung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen sind die 

Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung vom 27. Januar 2014 (VkBl. S. 110) in der Fassung 

vom 28. Oktober 2019 (VkBl. S. 775). 

 

1. Die Untersuchung ist unter Beachtung folgender Grundsätze durchzuführen: 

 

a) Die Untersuchung ist anlassbezogen und unter Verwendung der von der 

Fahrerlaubnisbehörde zugesandten Unterlagen über den Betroffenen vorzunehmen. 

Der Gutachter hat sich an die durch die Fahrerlaubnisbehörde vorgegebene 

Fragestellung zu halten. 

 

b) Gegenstand der Untersuchung sind nicht die gesamte Persönlichkeit des Betroffenen, 

sondern nur solche Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die für die 

Kraftfahreignung von Bedeutung sind (Relevanz zur Kraftfahreignung). 

 

c) Die Untersuchung darf nur nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 

vorgenommen werden. 

 

d) Vor der Untersuchung hat der Gutachter den Betroffenen über Gegenstand und Zweck 

der Untersuchung aufzuklären. 

 

e) Über die Untersuchung sind Aufzeichnungen anzufertigen. 

 

f) In den Fällen der §§ 13 und 14 ist Gegenstand der Untersuchung auch das 

voraussichtliche künftige Verhalten des Betroffenen, insbesondere ob zu erwarten ist, 

dass er nicht oder nicht mehr ein Kraftfahrzeug unter Einfluss von Alkohol oder 

Betäubungsmitteln oder Arzneimitteln führen wird. Hat Abhängigkeit von Alkohol oder 

Betäubungsmitteln oder Arzneimitteln vorgelegen, muss sich die Untersuchung darauf 

erstrecken, dass eine stabile Abstinenz besteht. Bei Alkoholmissbrauch, ohne dass 

Abhängigkeit vorhanden war oder ist, muss sich die Untersuchung darauf erstrecken, ob 



der Betroffene den Konsum von Alkohol einerseits und das Führen von Kraftfahrzeugen 

im Straßenverkehr andererseits zuverlässig voneinander trennen kann. Dem 

Betroffenen kann die Fahrerlaubnis nur dann erteilt werden, wenn sich bei ihm ein 

grundlegender Wandel in seiner Einstellung zum Führen von Kraftfahrzeugen unter 

Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln oder Arzneimitteln vollzogen hat. Es 

müssen zum Zeitpunkt der Erteilung der Fahrerlaubnis Bedingungen vorhanden sein, die 

einen Rückfall als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Das Gutachten kann auch 

geeignete Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung empfehlen. Die 

Empfehlung darf nur gegenüber Personen erfolgen, die zum Zeitpunkt der Begutachtung 

nicht Inhaber einer Fahrerlaubnis sind. 

 

g) In den Fällen des § 2a Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 5 oder des § 4 Absatz 10 Satz 4 

des Straßenverkehrsgesetzes oder des § 11 Absatz 3 Nummer 4 bis 9 dieser Verordnung 

ist Gegenstand der Untersuchung auch die Erwartung an das voraussichtliche künftige 

Verhalten des Betroffenen, dass er nicht mehr erheblich oder wiederholt gegen 

verkehrsrechtliche Bestimmungen oder gegen Strafgesetze verstoßen wird. Es sind die 

Bestimmungen von Buchstabe f Satz 4 bis 6 entsprechend anzuwenden. 

 

2. Das Gutachten ist unter Beachtung folgender Grundsätze zu erstellen:  

 

a) Das Gutachten muss in allgemeinverständlicher Sprache abgefasst sowie 

nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Die Nachvollziehbarkeit betrifft die logische 

Ordnung (Schlüssigkeit) des Gutachtens. Sie erfordert die Wiedergabe aller 

wesentlichen Befunde und die Darstellung der zur Beurteilung führenden 

Schlussfolgerungen. Die Nachprüfbarkeit betrifft die Wissenschaftlichkeit der 

Begutachtung. Sie erfordert, dass die Untersuchungsverfahren, die zu den Befunden 

geführt haben, angegeben und, soweit die Schlussfolgerungen auf 

Forschungsergebnisse gestützt sind, die Quellen genannt werden. Das Gutachten 

braucht aber nicht im Einzelnen die wissenschaftlichen Grundlagen für die Erhebung 

und Interpretation der Befunde wiederzugeben. 

 

b) Das Gutachten muss in allen wesentlichen Punkten insbesondere im Hinblick auf die 

gestellten Fragen (§ 11 Absatz 6) vollständig sein. Der Umfang eines Gutachtens richtet 

sich nach der Befundlage. Bei eindeutiger Befundlage wird das Gutachten knapper, bei 

komplizierter Befundlage ausführlicher erstattet. 

 

c) Im Gutachten muss dargestellt und unterschieden werden zwischen der Vorgeschichte 

und dem gegenwärtigen Befund. 

 

3. Bei Abgabe einer Urinabgabe können als Alternative zur Sichtkontrolle auch dem Stand der 

Wissenschaft und Technik entsprechende Verfahren zur eindeutigen Zuordnung des Urins zu 

der zu untersuchenden Person verwendet werden. 

 

4. Die medizinisch-psychologische Untersuchung kann unter Hinzuziehung eines beeidigten 

oder öffentlich bestellten und vereidigten Dolmetschers oder Übersetzers, der von der 

Begutachtungsstelle für Fahreignung bestellt wird, durchgeführt werden. Die Kosten trägt 

die zu untersuchende Person. 

 

5. Wer 

a) mit Unternehmen oder sonstigen Institutionen vertraglich verbunden ist, die 



aa) Personen hinsichtlich der typischen Fragestellungen in der Begutachtung von 

Begutachtungsstellen für Fahreignung im Sinne des § 66 zur Klärung von Zweifeln an der 

Kraftfahreignung in Gruppen oder einzeln beraten, behandeln, betreuen oder auf die 

Begutachtung vorbereiten oder 

bb) Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung anbieten, oder 

 

b) solche Maßnahmen in eigener Person anbietet, 

darf keine Personen zur Klärung von Zweifeln an der Kraftfahreignung in 

Begutachtungsstellen für Fahreignung untersuchen oder begutachten. 

 

6. Befunde, die bei der Fahreignungsbegutachtung berücksichtigt werden, müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a) beigestellte Befunde müssen im Original vorliegen und vom Aussteller unterzeichnet 

sein; 

b) soweit für die Feststellung der Eignung die Vorlage von Abstinenzbelegen erforderlich 

ist, dürfen hierfür ausschließlich Belege von Stellen anerkannt werden, in denen die 

nach Stand der Wissenschaft und Technik erforderlichen Rahmenbedingungen der 

Abstinenzkontrolle wie Terminvergabe, Identitätskontrolle und Probenentnahme 

gewährleistet sind; dies kann angenommen werden, wenn die Befunderhebung und 

Befundauswertung verantwortlich von 

aa) einem Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation, der nicht zugleich der 

den Betroffenen behandelnde Arzt sein darf, 

bb) einem Arzt des Gesundheitsamtes oder anderen Arzt der öffentlichen Verwaltung, 

cc) einem Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Facharzt für Rechtsmedizin“, 

dd) einem Arzt mit der Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder der 

Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“, 

ee) einem Arzt in einer Begutachtungsstelle für Fahreignung, 

ff) einem Arzt/Toxikologen in einem für forensisch-toxikologische Zwecke 

akkreditierten Labor 

durchgeführt wurde. 

 


